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Bodo Ramelows Problem ist ein
Stück Blech. Genauer, ein achtspit-
ziges, weiß emailliertes und silbern

umrandetes Kreuz mit dem Thüringer Lan-
deswappen. Es wird als „Zeichen der Wür-
digung hervorragender Verdienste um den
Freistaat und seine Bevölkerung“ verlie-
hen. Nur ein Mensch in Thüringen kann
diese höchste Auszeichnung vergeben: der
Regierungschef, seit Dezember 2014 ist das
der Linken-Politiker Ramelow.

Im Allgemeinen sind Ordensverleihun-
gen angenehme Veranstaltungen mit schö-
nen Fotos von glücklichen Menschen.
Doch in Erfurt liegt eine Ordenssache seit
Jahren wie Blei. Es geht um den ehe -
maligen Ministerpräsidenten Dieter Alt-
haus, der im Januar 2009 auf einer öster-
reichischen Skipiste mit der 41-jährigen
Beata Christandl zusammen stieß. Die Frau
starb, und Althaus wurde der fahrlässigen
Tötung für schuldig  befunden. 

Dennoch schlug im August 2010 der
CDU-Kreisverband Eichsfeld den ehema-
ligen Ministerpräsidenten als künftigen
Thüringer Ordensträger vor. 

Seither wandert der Vorgang durch die
Verwaltung der Staatskanzlei, und allen
Beteiligten ist die Sache vor allem eines:
unangenehm. Ramelows Vorgängerin
Christine Lieberknecht (CDU) schob den
Fall mit spitzen Fingern weiter, Ramelow
muss ihn nun entscheiden.

Nicht, dass Althaus keine Verdienste um
den Freistaat hätte. Als Kultusminister
habe er ein demokratisches Schulsystem
aufgebaut, führen die Protokollbeamten
an, durch seine solide Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik habe er Thüringen in eine gute
Ausgangsposition gebracht. Seine Vorgän-
ger Bernhard Vogel und Josef Duchač ha-
ben den Orden längst bekommen, es ist
im Grunde ein Selbstläufer. Doch Althaus
hat dieses besondere Problem, er hat nicht
vorsätzlich, sondern aus Fahrlässigkeit ei-
nen Menschen getötet. Kann ein Politiker
mit dieser Schuld einen Orden tragen?
Aber auch: Wie lange muss er dafür ei-
gentlich büßen?

Im Gesetz über den Thüringer Ver-
dienstorden ist ein solcher Fall nicht gere-
gelt. Orientiert man sich an den Vorgaben

für den Verdienstorden der Bundesrepu-
blik, dann stünde der Auszeichnung rein
rechtlich nichts entgegen. Dort ist nämlich
„ein fahrlässiges Vergehen“, für das nur
eine Geldstrafe verhängt wurde, kein Hin-
dernis. Dennoch notierte das zuständige
Referat der Staatskanzlei im Jahr 2011:
„Eine Verleihung eines Ordens ist zum
gegenwär tigen Zeitpunkt nicht ange-
bracht.“ Ein  Argument: Die Eintragung
des Vergehens im Bundeszentralregister
werde erst 2014 getilgt. Dann könne der
Kreisverband den Vorschlag erneut einrei-
chen. So verschwand die Akte in der
Schublade.

Erst zum Regierungswechsel Ende 2014
wurde die Sache wieder virulent. Die Pro-
tokollabteilung riet dem neuen Regierungs-
chef, „im Sinn einer stabilen demokrati-
schen Regierungsarbeit und zum Schutz
des Vorgeschlagenen“ die Auszeichnung
nunmehr abzulehnen. Es gebe Handlungen,
„die so tief greifende Konsequenzen ent-
falten und im vorliegenden Fall mit außer-
gewöhnlich fehlender Umsicht und hoch-
gradig mangelnder Sorgfalt in Verbindung
zu bringen“ seien, dass sie durch Verdiens-
te nicht aufgewogen werden könnten.

Zum Fall an sich kommt Althaus’ beson-
derer Umgang mit dem tragischen Tod der
Frau. Bisher zeigte der Christdemokrat
 öffentlich kaum Empathie, stets entschul-
digte er sich damit, er könne sich nicht an
den Unfall erinnern. Gerade erst erklärte
er dem MDR dazu in einem Interview, er
sei anfangs teilnahmslos gewesen. Doch
dann habe er „schon mit Betroffenheit“
reagiert. Es sei aber bis heute so, dass er

keinen Bezug zu dieser Zeit habe. Der Tod
der Mutter eines einjährigen Kindes sei für
ihn „eine hinterher zu akzeptierende Sa-
che“. Er habe keine Möglichkeit, „eine
Emotion dafür aufzubauen“.

Ramelow, so interne Hinweise, scheint
den Orden trotz allem verleihen zu wollen,
die Vorbereitungen laufen jedenfalls. Auch
die CDU zieht den Vorschlag nicht zurück.
Parteichef Mike Mohring lässt ausrichten,
es stehe außer Frage, dass sich Dieter Alt-
haus „bleibende Verdienste um Thüringen“
erworben habe. 

Althaus, inzwischen Angestellter beim
kanadisch-österreichischen Automobilzu-
lieferer Magna, versteht die ganze Aufre-
gung nicht. Er habe von einer geplanten
Ehrung keine Kenntnis. Seine Verurteilung
könne damit  jedenfalls nichts zu tun  haben,
denn die sei längst gelöscht. Generell sei
es ihm aber „egal, was die da in der Erfur-
ter Staatskanzlei tun“.

Das Protokollreferat in der Thüringer
Staatskanzlei warnt unterdessen auch vor
einer Moraldebatte, sollte das emaillierte
Kreuz aus gehändigt werden: Ein  sauberes
Register helfe in dem Fall wenig, das ju -
ris tische Gedächtnis sei das eine, das
menschliche das andere. Die gesellschaft -
liche Beurteilung eines  Ordensträgers Alt-
haus sei „nicht abschätzbar“. Sie könne
mindestens „schäd liche Ambivalenzen“
hervorbringen. So könne eine Ordens -
verleihung „das Ansehen des Amtes des
Ministerpräsidenten und aller Mitglieder
der Landesregierung nachhaltig schädi-
gen“. Bodo Ramelow schweigt bisher. 

Steffen Winter

Schädliche
Ambivalenzen
Ehrungen Thüringens Exregie-
rungschef Dieter Althaus soll
 einen Orden bekommen – doch
weil er schuld war am Tod einer
 Skifahrerin, ist das umstritten. 
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Ehemaliger Ministerpräsident Althaus 2014 im Eichsfeld: „Egal, was die tun“


